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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 1441
17. 06. 14

Mitteilung des Senats vom 17. Juni 2014

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land
Niedersachen über die länderübergreifende Zusammenlegung der Kreissparkasse
Wesermünde-Hadeln und der Sparkasse Bremerhaven und zur Änderung des Ge-
setzes zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zum
Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen
über die länderübergreifende Zusammenlegung der Sparkasse Bremerhaven und
der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und zur Änderung des Gesetzes zur Er-
richtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven nebst Begründung mit der Bitte um
dringliche Behandlung und Beschlussfassung.

Der Landkreis Cuxhaven als Träger der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und
die Sparkassenstiftung Bremerhaven als Trägerin der Sparkasse Bremerhaven beab-
sichtigen, diese Sparkassen zusammenzulegen. Die Kreissparkasse Wesermünde-
Hadeln hat zwar ihren Sitz aus historischen Gründen in Bremerhaven, ist aber eine
originär niedersächsische Sparkasse. Daher handelt es sich bei diesem Fusionsvor-
haben um eine länderübergreifende Zusammenlegung zweier Institute.

Da beide Institute ihren Sitz in Bremerhaven haben und die sich verschärfende Wett-
bewerbssituation vor Ort aufgrund von Standortüberschneidungen und einer über-
durchschnittlich hohen Kundenverflechtung in das Geschäftsgebiet der jeweils an-
deren Sparkasse hineinreicht, wurden in den vergangenen Jahren verstärkt Überle-
gungen zu einer Zusammenlegung der Institute angestellt. Mit der Zusammenle-
gung der Kreditinstitute soll künftig eine angemessene und ausreichende Versor-
gung aller Bevölkerungskreise und insbesondere des Mittelstands mit geld- und
kreditwirtschaftlichen Leistungen sichergestellt werden. Das Fusionsvorhaben ist in
seinem gesamten Prozess vom Magistrat Bremerhaven unterstützt worden.

Für eine entsprechende Fusion ist eine neue rechtliche Grundlage für das Institut
erforderlich, die einen entsprechenden Staatsvertrag zwischen den Ländern zur
Grundlage hat. Das Finanzministerium Niedersachsen sowie die Senatorin für Fi-
nanzen haben einen entsprechenden Staatsvertrag verhandelt.

Der Staatsvertrag regelt das Verfahren der einvernehmlichen Zusammenlegung bei-
der Sparkassen und die Rechtsnachfolge und bestimmt den Sitz der zusammenge-
legten Sparkasse. Auf die zusammengelegte Sparkasse finden die in Niedersachsen
jeweils geltenden sparkassenrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Rege-
lungen Anwendung. Im Übrigen gilt das Recht der Freien Hansestadt Bremen. Die
Sparkassenaufsicht soll von der Senatorin oder dem Senator für Finanzen der Freien
Hansestadt Bremen ausgeübt werden. Dabei sind Regelungen zu berücksichtigen,
nach denen bei der Ausübung der Aufsicht das Einvernehmen mit dem Nieder-
sächsischen Finanzministerium hergestellt werden muss.

Neuer Träger soll ein Sparkassenzweckverband sein, dem der Landkreis Cuxhaven
und die Sparkassenstiftung Bremerhaven als Mitglieder angehören. Der Sparkassen-
zweckverband soll ausschließlich die Aufgabe eines Trägers der Sparkasse wahr-
nehmen.

Darüber hinaus enthält der Staatsvertrag Regelungen zum Sparkassenzweckverband
als neuem Träger der Sparkasse. Auf diesen finden die in Niedersachsen jeweils
geltenden sparkassenrechtlichen Regelungen und die Regelungen über die kommu-
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nale Zusammenarbeit Anwendung. Die Aufsicht über den Sparkassenzweckverband
wird vom Niedersächsischen Innenministerium unter Berücksichtigung von Rege-
lungen, nach denen das Einvernehmen mit der Senatorin oder dem Senator für Inne-
res der Freien Hansestadt Bremen hergestellt werden muss, ausgeübt.

Für weitere Zusammenlegungen in der Zukunft legt dieser Staatsvertrag Orientie-
rungswerte fest. Im Falle einer Kündigung sind die Länder gehalten, Regelungen
über eine Auseinandersetzung innerhalb einer Frist von zwei Jahren zu treffen.

Die Träger der Sparkassen sind übereingekommen, den Verschmelzungsstichtag
rückwirkend auf den 1. Januar 2014 zu legen. Dabei handelt es sich um den Zeit-
punkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Sparkasse als für Rechnung
der übernehmenden Sparkasse gelten. Der Verschmelzungsstichtag legt den steuer-
lichen Übertragungsstichtag fest. Dieser Zeitpunkt kann nach dem anzuwendenden
Recht rückwirkend festgelegt werden und ermöglicht es, unter Verwendung der je-
weiligen letzten Jahresabschlüsse mit schuldrechtlicher Rückwirkung bis zu acht
Monate vor dem dinglichen Vereinigungsstichtag steuerneutral zu fusionieren.

Um Mehraufwendungen für die Sparkassen zu vermeiden, soll eine rückwirkende
Verschmelzung ermöglicht werden. Der Staatsvertrag muss daher spätestens am
31. August 2014 in Kraft getreten und die für die Zusammenlegung der Sparkassen
erforderliche Genehmigung durch die Sparkassenaufsichtsbehörde ebenfalls bis zu
diesem Zeitpunkt erteilt sein.

Darüber hinaus ist, um die Zusammenlegung der Sparkassen nach den oben ge-
nannten Vorgaben zu ermöglichen, insbesondere die Anpassung des Gesetzes zur
Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven – als Trägerin der Sparkasse Bre-
merhaven – erforderlich.

Der Staatsvertrag muss durch ein entsprechendes Gesetz bremisches Recht werden
und bedarf der Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft. Die Änderung des Geset-
zes zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven bedarf ebenfalls der Zu-
stimmung der Bremischen Bürgerschaft.

Das Umsetzungsverfahren in Niedersachsen ist anders ausgestaltet. Dort ist der Staats-
vertrag bereits vom Kabinett gebilligt und eine Verbandsanhörung eingeleitet wor-
den. Nach Abschluss der Anhörung (Ende Juni) wird das Kabinett erneut über den
Staatsvertrag und etwaige Änderungsbedarfe beraten und anschließend dem Land-
tag zur Beschlussfassung in der letzten Sitzung vor der Sommerpause zuleiten. Inso-
fern könnte es im laufenden Verfahren noch geringe Änderungsbedarfe entstehen,
über die kurzfristig berichtet würde.

Da die Verhandlungen über den Staatsvertrag erst kürzlichst abgeschlossen werden
konnten, wird nunmehr um dringliche Beschlussfassung gebeten.

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land
Niedersachen über die länderübergreifende Zusammenlegung der Kreissparkasse
Wesermünde-Hadeln und der Sparkasse Bremerhaven und zur Änderung des Ge-

setzes zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Artikel 1

Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land
Niedersachen über die länderübergreifende Zusammenlegung der Sparkasse Bre-

merhaven und der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln

(1) Dem am . . . unterzeichneten Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und dem Land Niedersachsen über die länderübergreifende Zusammenlegung
der Sparkasse Bremerhaven und der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln wird zu-
gestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 9 in Kraft tritt, ist im
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.
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Staatsvertrag

zwischen dem Land Niedersachsen

und

der Freien Hansestadt Bremen

über die länderübergreifende Zusammenlegung
der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln

und der Sparkasse Bremerhaven

Präambel

Das Land Niedersachsen und die Freie Hansestadt Bremen sind übereingekommen,
die Weiterentwicklung der länderübergreifenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Sparkassenwesens durch Zusammenlegung der Kreissparkasse Wesermünde-
Hadeln und der Sparkasse Bremerhaven zu ermöglichen. Sie schließen dazu vorbe-
haltlich der Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe nachstehenden
Staatsvertrag:

Artikel 1

Zusammenlegung

(1) Die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und die Sparkasse Bremerhaven kön-
nen durch übereinstimmende Beschlüsse ihrer Träger nach Anhörung der Verwal-
tungsräte zusammengelegt werden. Hierüber ist eine schriftliche Vereinbarung zu
treffen. In dieser Vereinbarung ist der Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge festzu-
legen (Fusionszeitpunkt); ein hiervon abweichender Zeitpunkt, von dem an die Hand-
lungen der übertragenden Sparkasse als für die Rechnung der übernehmenden Spar-
kasse vorgenommen gelten (Verschmelzungsstichtag), kann festgelegt werden. Die
Zusammenlegung bedarf der Genehmigung der Senatorin oder des Senators für Fi-
nanzen der Freien Hansestadt Bremen als Sparkassenaufsichtsbehörde im Einver-
nehmen mit dem Niedersächsischen Finanzministerium. Im Übrigen finden für die
Zusammenlegung die sparkassenrechtlichen Regelungen des Landes Niedersachsen
Anwendung.

(2) Im Zeitpunkt der Zusammenlegung geht das Vermögen der Sparkasse Bremer-
haven (übergehende Sparkasse) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Kreis-
sparkasse Wesermünde-Hadeln (aufnehmende Sparkasse) über.

Artikel 2

Sitz, anzuwendendes Recht

(1) Die zusammengelegte Sparkasse (nachfolgend: Sparkasse) hat ihren Sitz in der
Stadtgemeinde Bremerhaven.

(2) Für die Sparkasse finden die in Niedersachsen jeweils geltenden sparkassen-
rechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Regelungen Anwendung. In Fällen
des § 71 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes in der
jeweils geltenden Fassung bestellen die Präsidentin oder der Präsident der Ober-
verwaltungsgerichte des Landes Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Einigungsstelle gemeinsam.

(3) Im Übrigen gilt für die Sparkasse das Recht der Freien Hansestadt Bremen.

Artikel 3

Staatsaufsicht

(1) Die Staatsaufsicht über die Sparkasse wird durch die Senatorin oder den Senator
für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen als Sparkassenaufsichtsbehörde ausge-
übt.

(2) Die Sparkassenaufsichtsbehörde führt das Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium des Landes Niedersachsen herbei, bevor sie eine über die Information hi-
nausgehende Aufsichtsmaßnahme gegen die Sparkasse einleitet, die Satzung oder
eine Satzungsänderung der Sparkasse genehmigt, Ausnahmen von der Errichtung
von Zweigstellen oder der werbenden Tätigkeit zulässt, eine Verordnung erlässt, die
Prüfung  des  Jahresabschlusses  und  des  Lageberichts  abweichend  von  Absatz  3
Satz 2 vergibt, die Übernahme der Trägerschaft an der Sparkasse genehmigt oder
bevor sie über die Auflösung der Sparkasse entscheidet.
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(3) Die Sparkassenaufsichtsbehörde kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch
der Einrichtungen des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes und des
Hanseatischen Sparkassen- und Giroverbandes bedienen. Der Jahresabschluss und
der Lagebericht werden im Auftrag der Sparkassenaufsichtsbehörde von den Prü-
fungsstellen des Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverbandes und des Han-
seatischen Sparkassen- und Giroverbandes als Gemeinschaftsprüfung geprüft. Das
Nähere regelt eine Vereinbarung zwischen den beiden Prüfungsstellen, die der Ge-
nehmigung der Sparkassenaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Nieder-
sächsischen Finanzministerium bedarf.

Artikel 4

Sparkassen- und Giroverbände

Die Sparkasse gehört dem Niedersächsischen Sparkassen- und Giroverband als or-
dentliches Mitglied an. Sie gehört ferner dem Hanseatischen Sparkassen- und Giro-
verband an, wenn und solange dieser bereit ist, sie als Mitglied zu führen. Bei einer
Mitgliedschaft in beiden Verbänden sind die Belastungen der Sparkasse, die sich
nicht aus Beteiligungen ergeben, angemessen zu begrenzen. Das Nähere regelt eine
Vereinbarung zwischen beiden Verbänden.

Artikel 5

Träger

(1) Träger der Sparkasse ist ein Sparkassenzweckverband. Diesem gehören der Land-
kreis Cuxhaven und die Sparkassenstiftung Bremerhaven als gleichberechtigte Mit-
glieder an.

(2) Der Sparkassenzweckverband hat seinen Sitz in der Stadtgemeinde Bremerhaven.

(3) Für den Sparkassenzweckverband finden die in Niedersachsen jeweils gelten-
den sparkassenrechtlichen Regelungen und die Regelungen über die kommunale
Zusammenarbeit Anwendung, soweit sich aus diesem Staatsvertrag nichts anderes
ergibt.

(4) Die Aufsicht über den Sparkassenzweckverband wird vom Niedersächsischen
Innenministerium ausgeübt. Das Niedersächsische Innenministerium wird das Ein-
vernehmen mit der Senatorin oder dem Senator für Inneres der Freien Hansestadt
Bremen herbeiführen, bevor es über die Bildung oder Auflösung des Sparkassen-
zweckverbandes sowie eine Änderung der Verbandsordnung entscheidet oder wenn
es über die Information hinausgehende Aufsichtsmaßnahmen gegen den Sparkassen-
zweckverband einleitet.

(5) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden Vertrete-
rinnen und Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der gesamten
Stimmenzahl der Verbandsversammlung erreichen.

(6) Den Vorsitz in der Verbandsversammlung übernimmt eine aus ihrer Mitte ge-
wählte Vertreterin oder ein aus ihrer Mitte gewählter Vertreter eines Verbands-
mitglieds.

(7) Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte des Landkrei-
ses Cuxhaven oder ein Mitglied des Vorstandes der Sparkassenstiftung Bremerha-
ven wird von der Verbandsversammlung zur Verbandsgeschäftsführerin oder zum
Verbandsgeschäftsführer gewählt. Zur Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der
Verbandsgeschäftsführerin oder des Verbandsgeschäftsführers kann auch ein weite-
res Mitglied des Vorstandes der Sparkassenstiftung Bremerhaven gewählt werden.
Mitglieder des Vorstandes der Sparkasse dürfen nicht zur Verbandsgeschäftsführerin
oder zum Verbandsgeschäftsführer oder deren Stellvertretung gewählt werden.

(8) Zur ersten Sitzung der Verbandsversammlung nach Errichtung des Sparkassen-
zweckverbandes lädt das älteste, hierzu bereite Mitglied ein.

Artikel 6

Abgabenfreiheit

Rechtshandlungen, die der Zusammenlegung von Sparkassen aufgrund dieses Staats-
vertrages dienen, sind frei von öffentlichen Abgaben, die auf bremischen oder nieder-
sächsischen landesrechtlichen Vorschriften beruhen.
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Artikel 7

Weitere Zusammenlegungen

(1) Die Länder erklären sich bereit, weitere Zusammenlegungen mit niedersäch-
sischen Sparkassen unter Anpassung der Beteiligungsverhältnisse aller Mitglieder
im Sparkassenzweckverband zu ermöglichen. Die Beteiligungsverhältnisse der zu-
sammenzulegenden Sparkassen orientieren sich neben der jeweiligen Bilanzsumme
an den jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnissen. Weitere Zusammenlegungen be-
dürfen eines Staatsvertrages.

(2) Sitz der Sparkasse bleibt bei weiteren Zusammenlegungen Bremerhaven, sofern
die Länder nach Anhörung der Träger der zusammenzulegenden Sparkassen kei-
nen anderen Sitz bestimmen.

Artikel 8

Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Länder können
ihn frühestens zum 31. Dezember 2017 mit einer Frist von zwei Jahren zum Ende
eines Kalenderjahres kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

(2) Die Länder schließen spätestens innerhalb von zwei Jahren nach Wirksamwer-
den der Kündigung eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Auseinander-
setzung. Bis zum Inkrafttreten dieser Vereinbarung gelten Artikel 2, 3 und 4 für die
Sparkasse und Artikel 5 für den Zweckverband weiter.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach der Hinterlegung der letzten Ratifizierungs-
urkunde bei der Niedersächsischen Staatskanzlei in Kraft.

Hannover, den _________________

Für das Land Niedersachsen

Für den Ministerpräsidenten

Der Finanzminister

Peter-Jürgen Schneider

Bremen, den ___________________

Für die Freie Hansestadt Bremen

Für den Präsidenten des Senats

Die Senatorin für Finanzen

Karoline Linnert

Artikel 2

Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven

Das Gesetz zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven vom 8. April 2003
(Brem.GBl. S. 168 – 762-a-3), wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:
„§ 1

Aufgabe

Die  Stiftung  strebt  als  Mitglied  des  Sparkassenzweckverbands  Weser-Elbe-
Sparkasse die Sicherstellung der sparkassenmäßigen Versorgung der Bürger
der Stadt Bremerhaven durch die Weser-Elbe-Sparkasse an. Die Stiftung unter-
stützt die Weser-Elbe-Sparkasse bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Maß-
gabe der niedersächsischen sparkassenrechtlichen Regelungen und dem zwi-
schen den Ländern Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über die
länderübergreifende Zusammenlegung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
und der Sparkasse Bremerhaven geschlossenen Staatsvertrag.

2. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Stiftungsvermögen besteht aus den Mitgliedschaftsrechten im Spar-
kassenzweckverband Weser-Elbe-Sparkasse.“

b) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2, der bisherige Satz 4 zu Satz 3 und der
bisherige Satz 5 zu Satz 4.

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Stiftungsrat besteht aus elf Mitgliedern, die Mitglieder der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven oder zur Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Bremerhaven wählbare, dieser aber nicht selbst
angehörende Bürger sind und für die Dauer der Wahlperiode der Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven von der Stadtverordneten-
versammlung gewählt werden.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Stiftungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nr. 5 werden die Wörter „Städtischen Sparkasse Bremerhaven“
durch die Wörter „Weser-Elbe-Sparkasse“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „nur“ folgende Wörter eingefügt:
„der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven und“.

bb) In Satz 2 werden zudem die Wörter „Städtischen Sparkasse Bremer-
haven“ durch die Wörter „Weser-Elbe-Sparkasse“ ersetzt.

cc) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„Der Vorstand soll aus dem Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven
und einem Mitglied des Vorstands der Weser-Elbe-Sparkasse beste-
hen.“

b) Absatz 4 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1. die Beendigung der Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband Weser-
Elbe-Sparkasse und“.

c) In Absatz 5 werden die Wörter „vorbehaltlich § 7 Absatz 3“ gestrichen.

d) Folgender Absatz 6 wird eingefügt:

„(6) Abweichend von Absatz 5 vertritt der Vorstand die Stiftung nicht in
der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Weser-Elbe
Sparkasse. Die Stiftung soll dort stattdessen durch den Oberbürgermeister
der Stadt Bremerhaven und die Mitglieder des Stiftungsrats vertreten wer-
den. Vorstandsmitglieder der Weser-Elbe Sparkasse dürfen die Stiftung nicht
in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands Weser-Elbe
Sparkasse vertreten.“

e) Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 7.

6. § 10 wird wie folgt geändert:

Die Wörter „des Senator“ werden durch die Wörter „der Senatorin“ ersetzt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde
über den in Artikel 1 genannten Staatsvertrag bei der Senatskanzlei der Freien Han-
sestadt Bremen in Kraft. Der Tag, an dem das Gesetz nach Satz 1 in Kraft tritt, ist im
Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen bekannt zu geben.
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Begründung zum Gesetz zum Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bre-
men und dem Land Niedersachsen über die Verschmelzung der Sparkasse Bremer-
haven und der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und zur Änderung des Geset-
zes zur Errichtung der Sparkassenstiftung Bremerhaven

Zu Artikel 1

Allgemeiner Teil

I. Zum Zustimmungsgesetz

Die Träger der Sparkasse Bremerhaven und der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln
sind übereingekommen, dass diese beiden Sparkassen verschmolzen werden sollen.
Durch die Verschmelzung soll das Sparkassenwesen in der Weser-Elbe-Region auch
aus Aspekten der daraus resultierenden positiven regionalwirtschaftlichen Effekte
weiter gestärkt werden, und es sollen insbesondere Standorte und Arbeitsplätze mit-
tel- und langfristig gesichert, dauerhaft Kostenvorteile gehoben sowie weitere Syner-
gieeffekte generiert werden.

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Verschmelzung rechtlich zu ermöglichen und umzu-
setzen.

Der Staatsvertrag regelt die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen dieser
länderübergreifenden Zusammenlegung der Sparkasse Bremerhaven und der Kreis-
sparkasse Wesermünde-Hadeln. Er bedarf zu seiner Wirksamkeit in Bremen der
Zustimmung der Bremischen Bürgerschaft und der Veröffentlichung im Gesetzblatt
der Freien Hansestadt Bremen. Dazu ist ein Zustimmungsgesetz erforderlich.

II. Zum Staatsvertrag

Wesentliche Inhalte des Staatsvertrages über die länderübergreifende Fusion sind
die Regelungen über den Sitz des fusionierten Instituts, über das anzuwendende
Recht, die Aufsicht und über die Mitgliedschaft in den Sparkassenverbänden.

Besonderer Teil

I. Zum Zustimmungsgesetz

Das Zustimmungsgesetz enthält die erforderliche Zustimmung der Bremischen Bür-
gerschaft und die Bestimmungen über die Bekanntmachung des Inkrafttretens des
Staatsvertrages.

II. Zum Staatsvertrag

Zur Präambel

Die Stärkung der Sparkassen für ihr jeweiliges Geschäftsgebiet ist ein wesentliches
Ziel des Landes Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen bei der Fort-
entwicklung des Sparkassenwesens. Sparkassen erfüllen einen gebietsbezogenen
öffentlichen Auftrag. Ihre Aufgabe ist es, auf der Grundlage der Markt- und Wett-
bewerbserfordernisse für ihr Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die
angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und insbeson-
dere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche
sicherzustellen. Der Landkreis Cuxhaven als Träger der Kreissparkasse Wesermünde-
Hadeln und die Sparkassenstiftung Bremerhaven als Trägerin der Sparkasse Bre-
merhaven beabsichtigen, diese Sparkassen zusammenzulegen und einen Träger-
wechsel herbeizuführen. Neuer Träger soll ein Sparkassenzweckverband sein, dem
der Landkreis Cuxhaven und die Sparkassenstiftung Bremerhaven als Mitglieder
angehören. Der Sparkassenzweckverband wird ausschließlich die Aufgabe eines
Trägers der Sparkasse wahrnehmen. Dieser Staatsvertrag ermöglicht es den Trä-
gern, eine länderübergreifende Zusammenarbeit in der Weise vorzunehmen, dass
die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und die Sparkasse Bremerhaven fusionie-
ren. Das Land Niedersachsen und die Freie Hansestadt Bremen unterstützen den
Gestaltungswillen der selbstverwaltenden Träger, die mit der Fusion eine Verbesse-
rung der Marktstellung und die Aussicht auf Steigerung der Leistungsfähigkeit der
zusammengelegten Sparkasse verbinden.

Zu Artikel 1 (Zusammenlegung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt das Verfahren der einvernehmlichen Zusammenlegung der Sparkas-
sen sowie den staatlichen Genehmigungsvorbehalt und bestimmt, dass auf die Zu-
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sammenlegung die sparkassenrechtlichen Regelungen des Landes Niedersachsen
Anwendung finden.

Die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und die Sparkasse Bremerhaven können
durch übereinstimmende Beschlüsse ihrer Träger, d. h. des Landkreises Cuxhaven
und der Sparkassenstiftung Bremerhaven, nach Anhörung des Verwaltungsrats der
Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und des Verwaltungsrats der Sparkasse Bre-
merhaven zusammengelegt werden.

In der schriftlichen Vereinbarung der Träger ist der Zeitpunkt der Gesamtrechts-
nachfolge (Fusionszeitpunkt) festzulegen. Der Fusionszeitpunkt bestimmt den ding-
lichen Vereinigungsstichtag und muss ausgehend vom Beschluss der Träger in der
Zukunft liegen. Ein hiervon abweichender Zeitpunkt, von dem an die Handlungen
der übertragenden Sparkasse als für Rechnung der übernehmenden Sparkasse vor-
genommen gelten (Verschmelzungsstichtag), kann festgelegt werden. Der Verschmel-
zungsstichtag legt den steuerlichen Übertragungsstichtag fest. Dieser Zeitpunkt kann
ausgehend vom Beschluss der Träger auch in der Vergangenheit liegen. Sparkassen
können unter Verwendung der jeweiligen letzten Jahresabschlüsse mit schuld-
rechtlicher Rückwirkung bis zu acht Monate vor dem dinglichen Vereinigungsstichtag
steuerneutral fusionieren.

Nach den anzuwendenden sparkassenrechtlichen Regelungen des Landes Nieder-
sachsen steht die Zusammenlegung von Sparkassen unter Genehmigungsvorbehalt
der Sparkassenaufsichtsbehörde (§ 2 Abs. 2 Satz 1 des Niedersächsischen Sparkas-
sengesetzes – NSpG). Die Länder sind übereingekommen, dass Sparkassenaufsichts-
behörde im Sinne des Niedersächsischen Sparkassengesetzes die Senatorin oder der
Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen ist. Da die Entscheidung über
die Genehmigung der Zusammenlegung sowohl das Gebiet des Landes Nieder-
sachsen als auch das Sparkassenwesen des Landes Niedersachsen maßgeblich be-
trifft, bedarf die Genehmigung des Einvernehmens mit dem Niedersächsischen
Finanzministerium, das gemäß § 25 Abs. 2 NSpG Sparkassenaufsichtsbehörde des
Landes Niedersachsen ist.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Gesamtrechtsnachfolge. In dem in der Genehmigung bestimm-
ten Zeitpunkt geht das Vermögen der Sparkasse Bremerhaven im Wege der Ge-
samtrechtsnachfolge auf die Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln über. Diese tritt in
alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Rechte und Pflichten der Sparkasse
Bremerhaven ein.

Zu Artikel 2 (Sitz; anzuwendendes Recht)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt den Sitz der zusammengelegten Sparkasse (im Folgenden:
Sparkasse).

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt, dass die in Niedersachsen jeweils geltenden sparkassen-
rechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Regelungen Anwendung auf die
Sparkasse finden. Davon umfasst sind auch die jeweiligen untergesetzlichen Rege-
lungen und Verweisungen auf weitere niedersächsische Gesetze. Soweit die spar-
kassenrechtlichen Regelungen des Landes Niedersachsen von einer kommunalen
Trägerschaft ausgehen, sind diese Bestimmungen sinngemäß auf die Sparkassen-
stiftung Bremerhaven als Trägerin der Sparkasse Bremerhaven anzuwenden.

Die Zusammenlegung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln und der Sparkasse
Bremerhaven stellt im Sinne des anzuwendenden niedersächsischen Personalver-
tretungsrechts die Neubildung einer Dienststelle dar. Die Wahl des Personalrats und
die Bildung eines Übergangspersonalrats bestimmen sich nach der Verordnung über
die Personalvertretung bei Neu- und Umbildung von Dienststellen vom 4. Juli 1996
(Nds. GVBl. S. 355).

Absatz 2 regelt ferner, dass im Fall der Nichteinigung über den Vorsitz der Einigungs-
stelle die oder der Vorsitzende der Einigungsstelle durch die Präsidentin oder den
Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte des Landes Niedersachsen und der Frei-
en Hansestadt Bremen gemeinsam bestellt wird.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 bestimmt, dass im Übrigen bremisches Recht für die Sparkasse Anwendung
findet (z. B. das Recht des Datenschutzes, der Informationsfreiheit oder der Gleich-
stellung).

Zu Artikel 3 (Staatsaufsicht)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt abweichend von § 25 Abs. 2 NSpG die Senatorin oder den
Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen als Sparkassenaufsichtbehörde
für die Sparkasse.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass die Sparkassenaufsicht über die Sparkasse auch im Einverneh-
men mit dem Niedersächsischen Finanzministerium als Sparkassenaufsichtsbehörde
des Landes Niedersachsen auszuüben ist. Soweit dieser Staatsvertrag nicht weitere
Fälle der Herstellung des Einvernehmens regelt, ist die Aufzählung abschließend.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 regelt abweichend von § 26 Abs. 1 Satz 3 NSpG, dass sich die Spar-
kassenaufsichtsbehörde auch der Einrichtungen des Hanseatischen Sparkassen- und
Giroverbandes zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen kann.

Abweichend von § 23 Absatz 2 Satz 1 NSpG werden der Jahresabschluss und der
Lagebericht der Sparkasse von den Prüfungsstellen des Niedersächsischen Spar-
kassen- und Giroverbandes und des Hanseatischen Sparkassen- und Giroverbandes
im Rahmen eines sogenannten Joint audit gemeinsam geprüft. Die Gemeinschafts-
prüfung ist durch Vereinbarung der Prüfungsstellen zu regeln und unterliegt dem
Genehmigungsvorbehalt der Sparkassenaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem
niedersächsischen Finanzministerium. Des Genehmigungsvorbehalts und der Ein-
vernehmensregelung bedarf es aufgrund der bestehenden Aufsicht über die jeweili-
gen Prüfungsstellen der Verbände. Sie dient dem Ziel, sicherzustellen, dass die An-
forderungen an die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts auch im
Fall einer Gemeinschaftsprüfung der Prüfungsstellen erfüllt sind.

Zu Artikel 4 (Sparkassen- und Giroverbände)

Die Regelung sieht eine Pflichtmitgliedschaft im Niedersächsischen Sparkassen- und
Giroverband vor. Die Vorschrift regelt ferner entsprechend den geltenden sparkassen-
rechtlichen und satzungsrechtlichen Regelungen eine freiwillige Mitgliedschaft im
Hanseatischen  Sparkassen-  und  Giroverband  und  eröffnet  diesem  Verband  ein
Kündigungsrecht. Im Fall einer Mitgliedschaft in beiden Verbänden darf die Spar-
kasse in ihrer Handlungsfreiheit nicht unangemessen belastet werden. Dieser Anfor-
derung hat die Vereinbarung zwischen den Verbänden Rechnung zu tragen. Hier-
von nicht betroffen sind Belastungen, die sich aus (früheren) Beteiligungen der Spar-
kassen ergeben.

Zu Artikel 5 (Träger)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift benennt den Sparkassenträger und regelt abweichend von § 1 Abs. 1
Satz 2 und § 7 Abs. 3 NSpG, dass die Sparkassenstiftung Bremerhaven als Stiftung
öffentlichen Rechts dem Sparkassenzweckverband angehören darf. Ferner regelt
Absatz 1 abweichend von § 7 Abs. 3 Nr. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die
kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) die gleichberechtigte Mitgliedschaft des
Landkreises Cuxhaven und der Sparkassenstiftung Bremerhaven im Sparkassen-
zweckverband.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt den Sitz des Sparkassenzweckverbandes.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt, dass die in Niedersachsen jeweils geltenden sparkassenrecht-
lichen Regelungen und abweichend von Artikel 2 Abs. 1 des Staatsvertrages zwi-
schen dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über Zweckver-
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bände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und
Wasser- und Bodenverbände vom 26. August/2. September 1970 die in Niedersach-
sen jeweils geltenden Regelungen über die kommunale Zusammenarbeit auf den
Sparkassenzweckverband Anwendung finden. Davon umfasst sind auch die jeweili-
gen untergesetzlichen Regelungen und Verweisungen auf weitere niedersächsische
Gesetze.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift regelt abweichend von Artikel 3 Abs. 1 des Staatsvertrages zwischen
dem Land Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über Zweckverbände,
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften und Was-
ser- und Bodenverbände vom 26. August/2. September 1970 die Führung der Auf-
sicht über den Sparkassenzweckverband durch das niedersächsische Innenministe-
rium. Die Regelung zur Herstellung des Einvernehmens entspricht Artikel 3 Abs. 2
Satz 1 des vorgenannten Staatsvertrages.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung. Diese ist abwei-
chend von § 14 Abs. 1 Satz 1 NKomZG beschlussfähig, wenn die anwesenden Ver-
treterinnen und Vertreter der Verbandsmitglieder mehr als die Hälfte der gesamten
Stimmenzahl der Versammlung erreichen. Die Abweichung betrifft nicht die Stimmen-
zahl, sondern ist eine Folgeabweichung aufgrund der Mitgliedschaft der Sparkassen-
stiftung Bremerhaven im Sparkassenzweckverband.

Zu Absatz 6

Absatz 6 regelt abweichend von § 14 Abs. 2 Satz 1 NKomZG den Vorsitz in der
Verbandsversammlung. Danach kann auch eine Vertreterin oder ein Vertreter der
Sparkassenstiftung Bremerhaven zur Vorsitzenden oder zum Vorsitzenden der
Verbandsversammlung gewählt werden. Es handelt sich um eine Folgeabweichung
aufgrund der Mitgliedschaft der Sparkassenstiftung Bremerhaven im Sparkassen-
zweckverband.

Zu Absatz 7

Absatz 7 Satz 1 regelt abweichend von § 15 Abs. 1 Sätze 4 und 5 NKomZG und § 6
Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Verordnung über Sparkassenzweckverbände vom 20. No-
vember 2006 die Wahl eines Mitglieds des Vorstandes der Sparkassenstiftung
Bremerhaven  zur  Verbandsgeschäftsführerin  oder  zum  Verbandsgeschäftsführer
bzw. eines weiteren Mitglieds des Vorstandes der Sparkassenstiftung zur stellvertre-
tenden Verbandsgeschäftsführerin oder zum stellvertretenden Verbandsgeschäfts-
führer. Um Interessenkollisionen auszuschließen, dürfen Mitglieder des Vorstandes
der Sparkasse nicht zur Verbandsgeschäftsführerin oder zum Verbandsgeschäftsfüh-
rer oder deren Stellvertretung gewählt werden.

Zu Absatz 8

Absatz 8 regelt abweichend von § 14 Absatz 5 Satz 1 NKomZG die Einladung zur
ersten Sitzung der Verbandsversammlung nach Errichtung des Zweckverbandes durch
das älteste, hierzu bereite Mitglied der Verbandsversammlung. Dabei kann es sich
auch um ein Mitglied der Verbandsversammlung handeln, dass von der Sparkassen-
stiftung Bremerhaven in die Verbandsversammlung entsandt wurde.

Zu Artikel 6 (Abgabenfreiheit)

Dieser Artikel regelt entsprechend § 2 Abs. 5 NSpG die Freistellung von Abgaben,
soweit diese auf landesrechtlichen Regelungen des Landes Niedersachsen und der
Freien Hansestadt Bremen beruhen. Auch Gebühren und Steuern sind öffentliche
Abgaben im Sinne dieser Vorschrift.

Zu Artikel 7 (Weitere Zusammenlegungen)

Zu Absatz 1

Die vertragschließenden Länder erklären die Absicht, weitere Zusammenlegungen
zu ermöglichen. Sie bestimmen bereits jetzt, dass eine Neuordnung der Beteiligungs-
verhältnisse im Sparkassenzweckverband zu erfolgen und sich an der Bilanzsumme
der zusammenzulegenden Sparkassen und den jeweiligen wirtschaftlichen Verhält-
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nissen zu orientieren hat. Da sich weitere Zusammenlegungen auf niedersächsische
Sparkassen beziehen werden, bedarf es zu gegebener Zeit einer Änderung dieses
Staatsvertrages oder eines neuen Staatsvertrages.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift regelt, dass bei weiteren Zusammenlegungen bis zu einer abweichen-
den Sitzbestimmung durch die Länder im Staatsvertrag der Sitz der Sparkasse in
Bremerhaven verbleibt und räumt den Trägern der zusammenzulegenden Sparkas-
sen vor der Entscheidung der Länder über einen abweichenden Sitz ein Anhörungs-
recht ein.

Zu Artikel 8 (Kündigung)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift sieht ein einseitiges Kündigungsrecht für die vertragschließenden Län-
der vor. Der Staatsvertrag kann frühestens zum Ablauf des Jahres 2017 mit einer
Frist von zwei Jahren zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Als Form-
erfordernis regelt die Vorschrift die Schriftform für die Kündigung.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet die Länder, aus Gründen der Rechtssicherheit nach einer wirk-
samen Kündigung eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Auseinanderset-
zung der Sparkasse und des Zweckverbandes zu treffen. Hierfür sieht die Regelung
längstens einen Zeitraum von zwei Jahren vor. Für die Zeit bis zum Inkrafttreten
dieser Vereinbarung gelten die Regelungen dieses Staatsvertrages für die Sparkasse
und den Zweckverband übergangsweise weiter.

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrages.

Zu Artikel 2

Zu Nr. 1

Die Änderungen in § 1 sind erforderlich, da aufgrund der Verschmelzung an die
Stelle der Städtischen Sparkasse Bremerhaven die Weser-Elbe-Sparkasse tritt und
deren Träger der Sparkassenzweckverband Weser-Elbe-Sparkasse ist, dem die Stif-
tung als Mitglied angehört.

Zu Nr. 2

Die Änderungen in § 4 Abs. 1 stellen klar, dass das Stiftungsvermögen nunmehr aus
den Mitgliedschaftsrechten im Sparkassenzweckverband Weser-Elbe-Sparkasse be-
steht.

Zu Nr. 3

Die Änderungen in § 6 Abs. 1 regeln die Zusammensetzung des Stiftungsrats neu.
Die festgelegte Zahl von elf Mitgliedern des Stiftungsrats gewährleistet, dass der
Stiftungsrat eine angemessene und handlungsfähige Größe hat. Die Vorgabe, dass
Mitglieder des Stiftungsrats Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Bremerhaven oder zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven wähl-
bare, dieser aber nicht selbst angehörende Bürger sein müssen, gewährleistet eine
hinreichende Bindung der Mitglieder des Stiftungsrats zur Stadt Bremerhaven. Die
Regelung, dass die Mitglieder des Stiftungsrats durch die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bremerhaven gewählt werden, stellt die angemessene Berück-
sichtigung der Belange der Stadt Bremerhaven bei der Entscheidung über die Zu-
sammensetzung des Stiftungsrats sicher. Die Begrenzung der Dauer der Mitglied-
schaft im Stiftungsrat auf die Dauer der Wahlperiode der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bremerhaven gewährleistet die Möglichkeit eines angemesse-
nen Wechsels der Mitglieder des Stiftungsrats.

§ 6 Abs. 2 legt fest, dass der Stiftungsrat seinen Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter selbst wählt.

Zu Nr. 4

Die Änderung in § 7 Abs. 2 Nr. 5 ist erforderlich, da aufgrund der Verschmelzung an
die Stelle der Städtischen Sparkasse Bremerhaven die Weser-Elbe-Sparkasse tritt.



— 12 —

Der bisherige Absatz 3 kann gestrichen werden, da die Umwandlung der Weser-
Elbe-Sparkasse in eine Aktiengesellschaft nicht beabsichtigt ist.

Zu Nr. 5

Die Änderungen in § 8 Abs. 1 regeln die Zusammensetzung des Vorstands der Stif-
tung neu. Durch die Vorgabe, dass nur der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven
und Mitglieder des Vorstands der Weser-Elbe-Sparkasse Mitglieder des Vorstands
sein können, werden die erforderliche Sachkunde für die Verwaltung des Stiftungs-
vermögens und die Nähe zu den regionalen Belangen Bremerhavens sichergestellt.

Die Änderung in § 8 Abs. 4 Nr. 1 ist erforderlich, da die Stiftung nach der Verschmel-
zung der Sparkasse Bremerhaven und der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln Mit-
glied des Sparkassenzweckverband Weser-Elbe-Sparkasse ist. Hierdurch wird fest-
gelegt, dass die Beendigung der Mitgliedschaft im Zweckverband (Name) der Zu-
stimmung des Stiftungsrats bedarf.

Die Änderung in § 8 Abs. 5 stellt klar, dass der Vorstand die Stiftung gerichtlich und
außergerichtlich vertritt. Der bisherige Vorbehalt in Bezug auf § 7 Abs. 3 ist entbehr-
lich, da § 7 Abs. 3 gestrichen ist.

Der neue Absatz 6 definiert eine Ausnahme von Absatz 5. Der Vorstand der Stiftung
vertritt die Stiftung nicht in der Verbandsversammlung. Da nach dem niedersäch-
sischen Sparkassengesetz der Vorstand der Sparkasse mit Zustimmung des Trägers
bestellt wird, wird so vermieden werden, dass der Vorstand der Sparkasse sich im
Rahmen der Verbandsversammlung selbst bestellen kann.

Zu Nr. 6

Die Anpassung in § 9 ist aufgrund der zwischenzeitlichen Umbenennung der zustän-
digen Behörde erforderlich.

Zu Artikel 3

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Das Gesetz tritt am Tage nach der
Hinterlegung  der  letzten  Ratifikationsurkunde  über  den  in  Artikel  1  genannten
Staatsvertrag bei der Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen in Kraft. Der Tag,
an dem das Gesetz in Kraft tritt, ist im Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen
bekannt zu geben.

Druck: Anker-Druck Bremen


